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Konsultation über die Reform der Regulierung des Europäischen Verbunds für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

VRE Position

Angenommen anlässlich der VRE Generalversammlung

 Istanbul, am 11. November 2010

Die VRE, bei der Jahreshauptversammlung in Istanbul am 11. November 2010 versammelt, hat die folgende Position bezüglich des Europäischen Verbunds für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) und ihrer geplanten Reform verabschiedet:

Wir, die VRE Mitglieder, 

1. Möchten die zentrale Rolle der territorialen Zusammenarbeit als Lernprozess hervorheben, einem Schlüsselinstrument um Europa in einem Befinden der Zusammengehörigkeit und der vernetzten Zukunft weiterzuentwickeln und Menschen aus verschiedenen Regionen zur Zusammenarbeit zu bewegen. Dies soll von den kommenden Generationen als Selbstverständlichkeit aufgefasst werden. 
2. Erinnern daran, dass die VRE sich für die Entstehung des EVTZ eingesetzt hat, da sie der Meinung ist, dass dies sowohl viele Vorteile als auch wahren Mehrwert auf rechtlichen, politischen und pragmatischen Ebenen bringt. Ebenso bedeutet dies eine solide Grundlage für die territoriale Zusammenarbeit und das Regieren im Mehrebenensystem.
3. Sind überzeugt davon, dass der EVTZ über großes Potenzial verfügt und nicht das einzige Instrument der Kohäsionspolitik bleiben soll. Seine Rolle sollte nicht auf die Verwaltung von Programmen und europäischen Projekten (wie Interreg) beschränkt sein, sondern ein Schlüsselelement einer ambitionierteren Kooperationsstruktur auf verschiedenen Regierungsebenen darstellen. 
4. Denken, infolgedessen, dass der EVTZ in der Lage sein sollte, andere Finanzierungsmöglichkeiten als die Mittel der Kohäsionspolitik (ERDF, ESF, Kohäsionsfond) zu mobilisieren, nämlich von der sektoriellen Politik, um den komplementären Charakter mit nationaler und regionaler Finanzierung aufzubessern und auf integrierte Verwaltung von Gebieten abzuzielen. 
5. Erachten, dass die steigende Anzahl an EVTZ, 15 seit 2006 und 19 in Vorbereitung, die Tatsache bestätigt, dass der EVTZ eine privilegiertes Instrument für territoriale Zusammenarbeit darstellt und als erste europäische Antwort auf die in der Vergangenheit erkannten Probleme der Projekt- und Programmpartner gesehen werden kann.
6. Bedauern jedoch die Tatsache, dass lediglich 12 Mitgliedsstaaten die Regulierung bislang umgesetzt haben und nur fünf weitere „auf dem Weg sind, dies zu tun.“
 
7. Benennen ausdrücklich die Probleme im Zusammenhang mit der aktuellen Regulierung, von den VRE Mitgliedern bemerkt
, darunter: 

(i) Probleme juristischer Natur: 

Der juristische Status des EVTZ, auf nationaler Ebene hergestellt, kann zu bestimmten Problemen führen, unter anderem zu: komplexen Genehmigungsverfahren, Einstellung und Leitung von Mitarbeitern unterschiedlicher Herkunft sowie Beteiligung von Teilnehmern aus Drittländern.

(ii) Interpretationsprobleme: 

Ein EVTZ sollte „aus Mitgliedern bestehen,“ die innerhalb eines gemeinsamen Rahmens „durch die Grenzen der nationalen Gesetze beschränkt“ agieren. Dieser Artikel kann mehr oder weniger streng von den verschiedenen Mitgliedsstaaten interpretiert werden. Dies kann Hindernisse bei der Verteilung von gleichartigen Aufgaben für diese neuen Gruppierungen mit sich bringen.
(iii) Eine kostspielige und zeitaufwendige Aufgabe:

Ein EVTZ sollte von einem Abkommen regiert werden, dass einstimmig von den Mitgliedern beschlossen wurde. Der Prozess kann lange dauern und erfordert genügend Zeit und Ressourcen der Mitarbeiter von den einzelnen Partnern.

(iv) Durchführungsprobleme im Zusammenhang mit den Bestimmungen der Regulierung: Schwierigkeiten entstehen aufgrund der verschiedenen Strukturen der nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen. 

(v) Probleme im Zusammenhang mit der Beteiligung von Drittländern: 

Die jetzige Regulierung besagt, dass ein EVTZ nur dann gegründet werden kann, wenn mindestens 2 EU Länder beteiligt sind. Ein EVTZ zwischen beispielsweise Frankreich und der Schweiz oder Norwegen und Schweden sind daher im Moment nicht möglich. 

8. Betonen jedoch, dass die Entwicklung von EVTZ nicht nur durch Probleme im Zusammenhang mit der Regulierung behindert wird, sondern auch weiche Faktoren eine Rolle spielen
, darunter, Probleme im Zusammenhang mit politischem Eigentum und Beteiligung; Probleme im Zusammenhang mit Kommunikationsangelegenheiten. Probleme im Zusammenhang mit Klärungsbedarf bezüglich der Bedürfnisse und Ziele der Zusammenarbeit; Probleme im Zusammenhang mit Mangel an Wissen und Ausbau von Kapazitäten.

9. Machen, angesichts dieser Schwierigkeiten, folgende Anmerkungen und Vorschläge:

(i) Um Probleme aufgrund ihres juristischen Status zu vermeiden, sollte der EVTZ einen juristischen Status erhalten, der auf der europäischen Definition basiert, in Anlehnung an die Europäische Gesellschaft (Societas Europaea - SE)
(ii) Um das Engagement von politischen Entscheidungsträgern im Aufbau sowie in der Leitung und in der Förderung von EVTZ zu stärken und dabei die politische Legitimität des EVTZ zu festigen, sollte die Ernennung eines Präsidiums systematisch stattfinden.

(iii) Um die Anzahl der EVTZ zu steigern, sollte die Beteiligung von Drittländern erleichtert werden. Die Mindestanzahl von 2 beteiligten EU Ländern könnte daher auf 1 EU Land reduziert werden.

(iv) Um Durchführungsprobleme zu erwidern und die EVTZ besser in Regionen und regionalen Verwaltungen zu fördern, sollten Ad-hoc-Fortbildungen entwickelt werden.  

10. Erachten, dass die VRE als größtes Netzwerk der Regionen im erweiterten Europa in bester Position ist, den EVTZ unter Regionen zu fördern und spezifische Informationen und Fortbildungen verfügbar zu machen, wie sie es bereits durch Ad-hoc-Programme wie den „Training Academies“ gemacht hat. 

11. Möchten daher damit abschließen, indem wir den Ständigen Ausschuss für Institutionelle Angelegenheiten der VRE damit beauftragen, das Angebot der VRE für ihre Regionen weiterzuentwickeln, um Informationen und Musterlösungen im Bereich des EVTZ zu verbreiten.
� Diese Position basiert auf einem Arbeitspapier, das von dem VRE Generalsekretariat im Juli 2010 erstellt wurde.


� COR, ‘The EGTC : State of the art and prospects’, Juni 2008


� Abgegebene Kommentare in Antwort auf eine Umfrage, die von dem VRE Sekretariat unter den Mitgliedern im Sommer 2010 durchgeführt wurde


� Für weitere Details, siehe VRE Arbeitspapier über EVTZ, Juli 2010
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